
 

Aufgrund § 53 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen Hochschulgesetz – HG) vom 
31.10.2006 (GV. NRW S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 308), hat die Studierenden- 
schaft der Universität Duisburg-Essen folgende Satzung 
erlassen: 

 
 

Artikel I 

Die Satzung der Studierendenschaft der Universität Duisburg-
Essen vom 29.05.2008 (Amtliche Mitteilungen Nr. 38/2008) wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 3 Absatz 1 Satz 2 wird die Zahl „34“ in „36“ geändert. 

§ 3 Absatz 1 wird wie folgt ergänzt: 
„Fachschaft 11e: Angewandte Materialtechnik 
 Fachschaft 11f: Nano Engineering“ 

2. In § 31 Abs. 1 entfällt der bisherige Satz 3; eingefügt 
werden die folgenden Sätze 3 und 4: 

„Einzige Ausnahme bildet § 3 Abs. 1. Eine Änderung dieses 
Absatzes bedarf lediglich zweier Lesungen, bei der 
Neugründung oder Namensänderung einer Fachschaft.“ 

 
 

Artikel II 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den 
Amtlichen Mitteilungen der Universität Duisburg-Essen in Kraft. 

 
 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Studierenden- 
parlaments der Universität Duisburg-Essen vom 15.10.2008 
und der Genehmigung des Rektorats vom 02.09.2009. 
 
 
Duisburg und Essen, den 03. September 2009 

Für den Rektor 
der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 
In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 
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